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Sehr geehrte Damen und Herren, 
BBe 
 
Beanstandung des Stadtvertreterbeschlusses zu TOP 8 vom 7.12.2020 (VO BV Cri SV 
243/20) 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
 
hiermit beanstande ich den o.a. Beschluss nach § 142 Abs. 4 i.V.m. § 137 Abs, 5 KV M-V i.V.m. 
§ 33 Abs. 2 KV M-V. 
 
Begründung: Mit meinem Widerspruch vom 26.10.2020 habe ich eine Rechtsverletzung bei der 
Nachwahl von jeweils einem Mitglied im Haupt- und Amtsausschuss in der Sitzung der Stadtver-
tretung vom 12.10.2020 geltend gemacht und dies umfangreich begründet. 
Die Stadtvertretung beschloss nach meinen Informationen den Widerspruch zurückzuweisen. 
Während der Widerspruch allen Stadtvertretern zugegangen war, findet sich in den Beschluss-
vorlagen keine Begründung, warum dem Widerspruch nicht abgeholfen wurde. In Ihrer o.a. Er-
klärung weisen Sie nur auf eine Protokoll-Ergänzung zum Ablauf der Sitzungspause am 12.10. 
hin, der am 7.12. öffentlich vorgetragen wurde, den Vorgang erläutert und damit die Zurückwei-
sung meines Widerspruchs begründet.  
Zurzeit liegt mir weder die Protokoll-Ergänzung vom 12.10. noch das Protokoll der Sitzung vom 
7.12. vor.   
Formal liegt aber die Einschätzung nahe, dass damit gegen § 31 Abs. 2 Satz 1 KV M-V verstoßen 
wurde, wonach eine Abstimmung nur über solche Anträge erfolgt, die schriftlich vorliegen oder 
mündlich zur Sitzungsniederschrift erklärt werden.  
Die Stadtvertreter konnten ohne Begründung schwerlich qualifiziert über die Angelegenheit der 
letzten Sitzung beschließen. Auch der Hinweis der unteren Rechtsaufsichtsbehörde vom selben 
Tag zur Sache lag den Stadtvertretern nicht vor. 
Auf ihr beruhte aber wohl die Protokollergänzung über einen gemeinsamen Wahlvorschlag der 
Fraktionen von CWG und Die LInke/ Heine.  

 
Bearbeiter/in:  K-M Glaser       
Amt:    1. Stv. Amtsvorsteher 
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FAX:        03863 54 54 - 103 
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An die  
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Damit soll wohl erläutert werden, dass auf die Aufstellung von konkurrierenden Wahlvorschlägen 
verzichtet werden konnte, was der rechtliche Regelfall des § 32 Abs. 2 KV M-V für Verhältnis-
wahlen ist. Dann soll der gemeinsame Wahlvorschlag beider Fraktionen wohl als Ausübung des 
§ 32 Abs. 2 Satz 1 KV M-V gewertet werden. 
 
Das setzt eine Verständigung über eine einvernehmliche Besetzung der Wahlstellen voraus. 
Eine Verständigung aller vorschlagsberechtigten Fraktionen hat aber nicht stattgefunden. Die 
CDU-Fraktionen, die mit ihrem Anliegen nicht durchgekommen war, die Wahlen zu verschieben, 
nahm am Wahlgang nicht teil. Da es um die Nachwahl von Wahlstellen ging, die vorher diese 
Fraktion besetzte und ihr rechnerisch auch noch zustehen, ist für eine Verständigung über die 
einvernehmliche Besetzung der Wahlstellen gerade die Mitwirkung dieser Fraktion entscheidend.  
Den beim Wahlgang im Raum verbliebenen Fraktionen war bewusst, dass es um CDU-Wahlstel-
len ging, über die abgestimmt wurde. So haben Sie sich auch in Ihrer Erklärung vom 23.10. ein-
gelassen und dabei erklärt, dass eine Verständigung durchaus möglich gewesen wäre. Damit hat 
auch für Sie eben keine Verständigung im Sinne von § 32 Absatz 2 Satz 1 KV M-V stattgefunden.  
 
Da die Verhältniswahl die Spiegelbildlichkeit der Ausschussbesetzung zum Stärkeverhältnis der 
Fraktionen in der Stadtvertretung ergeben muss, kann es also für die Verständigung eben nicht 
darauf ankommen, welche Fraktionen zu dem Zeitpunkt noch im Raum sind und welche nicht. 
Die Spiegelbildlichkeitsgrundsatz ist in der gesamten Wahlperiode einzuhalten (vgl. OVG Müns-
ter, Urteil vom 30.01.2017 – 15 B 1308/16 -,juris). Dieser Grundsatz ergibt sich aus Art. 28 Abs. 
1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und 2 GG (vgl. BVerwG, Urteil vom 9.Dezember 2009-8 C 
17.08-, juris), hat also Verfassungsrang und ist bei der Ausleg8ung des § 32 Abs. 2 KV M-V zu 
beachten.  Dem Grundsatz würde es auch widersprechen, einer Fraktion die Abgabe des Mitwir-
kungsrechts und das Inkaufnehmen einer Ausschussbesetzung gegen die Stärkeverhältnisse zu 
unterstellen, wie Sie es in der o.a. Erklärung darstellten.  
Vorgehen und Ergebnis des Wahlgangs haben nicht die Verhältniswahlen nach § 32 Abs. 2 KV 
M-V umgesetzt. Die Wahlgänge sind also rechtswidrig und unter Mitwirkung aller Fraktionen der 
Stadtvertretung zu wiederholen, wobei die bereits vergebenen Wahlstellen anzurechnen sind.   
 
Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung (§ 33 Abs. 2 Satz 2 KV M.V) 
Gegen die Beanstandung steht der Stadtvertretung nach § 33 Abs. 2 Satz 3 KV M-V die Klage 
vor dem Verwaltungsgericht zu.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
in Vertretung 
 
gezeichnet  
Klaus-Michael Glaser 
(1. Stellvertreter der Amtsvorsteherin im eigenen Wirkungskreis)  
         



Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Cri SV 243/20
25.11.2020
öffentlich

Widerspruch des 1. stellvertretenden Amtsvorstehers gegen die 
Nachwahlen eines Mitgliedes des Haupt- und Finanzausschusses der 
Stadtvertretung der Stadt Crivitz und gegen die Nachwahl eines weiteren 
Mitgliedes des Amtsausschusses des Amtes Crivitz

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Anhörung) 07.12.2020

Sachverhaltsdarstellung:
Herr Glaser, 1. Stellvertretender Amtsvorsteher, hat Widerspruch nach § 142 Abs. 4 i. V. m. 
§ 137 Abs. 5 KV M-V gegen die Nachwahlen eines Mitgliedes des Haupt- und 
Finanzausschusses der Stadtvertretung Crivitz (TOP 8 der Stadtvertretersitzung vom 
12.10.2020) und gegen die Nachwahl eines weiteren Mitgliedes des Amtausschusses des 
Amtes Crivitz (TOP 9 der Stadtvertretersitzung vom 12.10.2020) eingelegt. 

Die Widerspruchsbegründung ist Anlage zur Beschlussvorlage. 

Finanzielle Auswirkungen:
- keine   

Anlage/n:
- Widerspruch des 1. Stvertretenden Amtvorstehers 

Beschlussvorschlag:
  



AMT CRIVITZ
Die Amtsvorsteherin

Amt Crivitz Amtder lukunttAmt CriviE, Amtsstraße 5, 19089 Crivitz

Frau
Britta Brusch-Gamm
Bürgermeisterin der Stadt Crivitz
Rathausstraße 1

19089 Crivitz

Dienstgebäude:
Amtsstraße 5, 't9089 Crivitz

lnternet: www.amt-criviE.de
E-Mail : info@amt-crivi2.de

lhr Zeichen/lhre Nachricht vom

Widerspruch

Sehr geehrte Frau Brusch-Gamm,

hiermit lege ich Widerspruch nach g 142 Abs. 4 i.V.m. S 137 Abs. 5 KV M-V gegen die
Nachwahlen eines Mitgliedes des Haupt- und Finanzausschusses der Stadtvertretung
Crivitz (TOP 8 der Stadtvertretungssitzung vom 12.10.2010) und gegen die Nachwahl
eines weiteren Mitgliedes des Amtsausschusses Crivitz (Top 9 derselben Sitzung) ein.

Begründung:

am 12.10.2020 fand in Crivitz eine Stadtvertretersitzung statt. Geplant war die Nach-
wahl von Mitgliedern in den Haupt- und Finanzausschuss, den Amtsausschuss und den
Ausschuss für Bau, Planung und Stadtvertretung. Ferner die Nachwahl eines sachkun-
digen Einwohners in den Ausschuss für Bildung, Gesundheit- und Sozialwesen.

Zu TOP 3 ,,Bestätigung der Tagesordnung" beantragte die CDU-Fraktion eine Verta-
gung der Wahlen zum Haupt- und Finanzausschuss sowie zu den weiteren beratenden
Ausschüssen der Stadtvertretung. Begründet wurde dieser Antrag mit dem Umstand,
dass der langjährige Stadtvertreter Karl Stamer zurücktrat und die CDU-Fraktion sich
personell neu aufstellen müsse. Die dafür notwendigen Vorberatungen konnten vor der
Stadtvertretersitzung nicht mehr stattfinden.

Allgemei ne Datenschutzi nformation :

Der Kontakt mit dem Amt Crivitz ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten
verbunden (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSGVO i. V. m. $ 4 (1) DSG M-V). Weitere lnformationen erhalten Sie unter
www.amt-crivitz.de

Unser Zeichen/unsere Nachricht vom

20-1 1900

Bearbeiter/in
Amt:

Bereich:
Telefon:
FAX:
E-Mail:

für die Stadt Crivitz

öffnungszeiten:
Mo., Die., Do., Fr
Die.,
Do:
Bürqerbüro:

Herren Glaser und Cordes
Amt für zentrale Dienste

03863 54 54 - 110
03863 54 54 - 103
bernd.cordes@amt-crivitz.de

Datum

26.t0.2020

09:00 - 12:00 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr
14:00 - '18:00 Uhr
1. Samstag im Monat
09:00 - 12:00 Uhr

Bankverbindung:
Sparkasse Parchim-Lübz
IBAN: DE40 1405 1362 0000 0503 00

BIC: NOLADE2lPCH
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Dem Antrag zu den weiteren beratenden Ausschüssen wurde entsprochen. Der Antrag
auf Vertagung der Nachwahl eines weiteren Mitgliedes in den Haupt- und Finanzaus-
schuss wurde von der Stadtvertretung mehrheitlich abgelehnt. Unter anderem diese Ab-
lehnung veranlasste die CDU-Fraktion, die Sitzung zu verlassen.

Da die Beschlussfähigkeit auch weiterhin gegeben war, wurde die Sitzung wie geplant
fortgesetzt. Somit wurden die Wahlen zum Haupt- und Finanzausschuss und zum
Amtsausschuss auch durchgeführt. Weder aus dem Ergebnis der jetzigen Zusammen-
setzung der Ausschüsse noch aus dem tatsächlichen Ablauf des Wahlverfahrens kann
ich aber eine Verhältniswahl erkennen, die auch für Ausschussnachwahlen nach $ 32
Abs. 2 Satz 11 KV M-V vorgeschrieben, wobei die bereits besetzten Stellen anzurech-
nen sind. Damit sind die durchgeführten Wahlgänge rechtswidrig. Die Verhältniswahl
soll dazu führen, dass die Ausschüsse spiegelbildlich zu den Mehrheitsverhältnissen in

der Stadtvertretung besetzt sind.

Das tatsächlich durchgeführte Wahlverfahren führt nämlich im Ergebnis nicht zu dem
gesetzgeberisch gewünschten Proporz in diesen Gremien. Die vorher von der CDU-
Fraktion wahrgenommenen und ihr rechnerisch zustehenden beiden Mandate wurden
durch den als Mehrheitswahl durchgeführten Wahlgang nun von Vertretern der Fraktion
Linke/Heine (HuFA) und der CWG (Amtsausschuss) besetzt obwohl diese Fraktionen
durch die bereits besetzten Stellen entsprechend ihrem Anteil in der Stadtvertretung
vertreten sind. Wenn die CDU-Fraktion an den Wahlen teilgenommen und einen Wahl-
vorschlag unterbreitet hätte, dann hätte sie jeweils einen Sitz im Haupt- und Finanzaus-
schuss und im Amtsausschuss erringen können. Dieses belegen fiktiven Berechnungen
auf der Grundlage der derzeitigen politischen Zusammensetzung der Stadtvertretung.
Die einfachste Möglichkeit der Regelung des $ 32 Abs. 2 Satz 1 1 KV M-V zu entspre-
chen, wäre gewesen, aufgrund eines Vorschlages der CDU-Fraktion für beide Gremien
abzustimmen. Die anderen Fraktionen waren nach der Konstellation nicht vorschlags-
berechtigt für ihre Mitglieder, weil sie bereits verhältnismäßig vertreten sind. Es handelt
sich bei den Wahlvorschlägen in den TOP 8 und 9 auch nicht um einvernehmliche Be-
setzungen der Wahlstellen im Sinne von $ 32 Abs. 2 Satz 1 KV M-V, da hier keine Ver-
ständigung der vorschlagsberechtigten Fraktionen vorliegt .Das Verlassen des Sit-
zungssaales sowie die Nichtteilnahme an den Wahlen würden sonst dazu führen, dass
bis zum Ende dieser Wahlperiode die CDU-Fraktion nicht an den wichtigen Entschei-
dungen dieser Gremien mitwirken kann. Damit hat die CDU für diese Sitzung ihr Mitwir-
kungsrecht nicht wahrgenommen. Das führt aber nicht dazu, dass ihre Vorschlagsbe-
rechtigung und damit ihre Ausschusssitze an die konkurrierenden Fraktionen gefallen
sind. Die CDU konnte mangels eigener Wahlvorschläge und mangels Anwesenheit die
ihnen zustehenden Sitze nicht wiederbesetzen. Damit ist schon ein (selbst herbeige-
führter) Nachteil gegeben. Diese Sitze kann die Fraktion nur wiederbesetzen, wenn sie
durch Vorschläge und Abstimmung an der Wahl teilnimmt. Das empfehle ich der Frak-
tion nachdrücklich. Solche Wahlvorschläge sollten schriftlich eingereicht werden, damit
sie zur Vorbereitung der TOP versandt werden können.

Zunächst sind in der nächsten Sitzung der Stadtvertretung die Nachwahlen in rechtmä-
ßiger Weise als Verhältniswahlen zu wiederholen. Die am 12.10. gewählten Stadtvertre-
ter dürfen diese Sitze nicht wahrnehmen.

Mit freundlichen Grü
rtretung

Kla c IG































Bericht der Bürgermeisterin zu wichtigen Angelegenheiten der Stadt vom 14.06.2021 

 

Rückforderung von Fördermitteln für den Bau des Speiseraumes 

Die Versicherung hat den Schaden in voller Höhe abzüglich 500 € Selbstbeteiligung erstattet.  

 

Bauvorhaben von 6 Doppelhäusern in der Lindenallee  

Der Baubeginn verschiebt sich um ein weiteres Jahr, da es in diesem Jahr für das Absammeln der 

Eidechsen zu spät ist. Das wird deshalb erst im kommenden Frühjahr beginnen, sodass der Start 

voraussichtlich erst im Jahr 2023 beginnen kann. 

 

Lindenallee 

Ich habe Kontakt zur den VLP aufgenommen, um eine Bushaltestelle an der ehemaligen B321 zu 

bekommen, damit eine Mobilität zwischen Neubau und Innenstadt entstehen kann. Nach den 

Aussagen des verantwortlichen Mitarbeiters sind wir als Stadt für den Bau der Haltestelle 

verantwortlich. Hierfür bitte ich den Bauausschuss einen konkreten Standort auszuwählen, der dann 

von VLP und Polizei geprüft wird. Des Weiteren haben wir diverse Hinweise der Senioren 

aufgenommen, um die Wege ins Gewerbegebiet zu verbessern. 

 

Kreativhaus- ehemaliger Hort 

In den Sommerferien wird der ehemalige Hort abgerissen. Es bleibt lediglich der alte Speiseraum 

bestehen, der in dieser Zeit entsprechend weiter saniert wird und einen neuen Eingangsbereich 

erhält. Die Fertigstellung wird voraussichtlich nicht in den Ferien zu schaffen sein, so dass sich der 

Einzug des Hortes etwas nach hinten verschieben wird. 

 

Testzentrum 

Heute hat der Geschäftsführer Grunow mitgeteilt, dass das Krankenhaus ab 01.07. das Zentrum nicht 

mehr personell unterstützen kann, da dort gerade eine dritte Impfstrecke eröffnet wird. Ich befinde 

mich nun in Klärung mit Krankenhaus, Amt und Katschutz des Kreises, wie das nun weiter ablaufen 

soll. Derzeit besteht weiter die Bereitschaft ehrenamtlicher Helfer, könnte aber eine deutliche 

Veränderung der Öffnungszeiten nach sich ziehen. Wir werden weiter öffentlich bekanntgeben, 

wenn sich etwas ändert. 

 

Wieland Schmiedel ist verstorben 

Wir trauern um einen einzigartigen Künstler, der vor allem bekannt wurde durch seine Betonstelen 

zum Andenken an die Opfer des Todesmarsches durch unser Land. Helmuth Schröder, Michael 

Renker und Jana Nützmann haben einen Nachruf geschrieben, der bereits auf unserer Homepage zu 

finden ist und im kommenden Amtsboten erscheinen wird. 

Britta Brusch-Gamm 
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